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Cnstor vertheidigt ouch das Gutachten, als die Pro-
zeß Unkosten vermindernd, und also dem Armen vor-
theilhaft.
x Jacquier will die Vollmacht der Friedensrich
ter auf 40 Franken erhöhen. Sceretau stimmt für
das Gutachten/ indem er in den Friedensrichtern eine

Art Schiedsrichtern sieht, und in kleinen Prozessen
die Kosten sonst sehr leicht die Sache selbst übertreffen.
Der erste Theil dieses § wird unverändert angenommen

Pellegrini will nicht zugeben, daß bestimmte
Vergebungen durch die Friedensrichter entschieden wer
den. An der werth gesteht, daß der Ansdruk Ran
bercien hier nicht zvekmassig sey, und will daher klei-
ne Sch'aghändel in diesem zweiten Theil des ersten §

b.st-r. neu. Carrard bemerkt, daß es eigentlich Rauf
fernen he-sscn sollte, und daß die Commission

^
aus

Irrung Räubereien aus dem ersten Gutachten über,

tragen; er fordert also Annahme des §, unter Vor
behalt von Abfassungs. Verbesserung. Dieser Antrag
Wird angenommen.

Carrard bemerkt über den dritten Theil dieses

§, daß auch bloße Schimpfwort- oft zn den wichtig-
sten Streitigkeiten über Ehre Anlaß geben können,
und daß esIebr schwierig ist, in Rüksicht des Grades
der Beschimpfung, einen bestimmten Unterschied zu
mache», wovon die eine Gattung dem Friedensrich-
ter, die andere dem Distriktsgericht zur Entscheidung
zukomme; er will daher den § ganz weglassen. Se-
cretan sieht auch den § für unausführbar an, denn
obgleich alle Bürger gl ichen Rechtens sind, so sind
sie es doch nicht in Rüksicht auf Empfindlichkeit, und
ein General kann sich unmöglich mit derjenigen Eh-
renrettukg begnügen, welche einen Bauer befriedigt;
daher will er nur die Vergleichung über Beschimpfn»-
gen den Friedensrichtern überlassen. Anberwerth
bemerkt, daß, wenn hierüber nichts bestimmt würde,
alle Scheltworte zu Prozessen vor den Distriktsgerich-
ten Anlaß gebe», er beharret also auf dem Gutachten,
in so fern mau nicht gesezlich festsetzen will, daß die
Schelrunqen der Ehre eines Bürgers nie nachthcilig
werden sollen. Custor will Scheltungen, auf de-

nen der Fehlende nicht beharret, dem Friedensrich-
ter, die beharrlichen Scheltungen aber den Distrikts
gerichten zuweisen. Sch lumps denkt, bei Scheltun-
gen sey kurze Beendigung das Zwekmässigste; und da
wir mehr Baurcn als Generale in Heivctien haben,
so wäre es nicht gut, wann um dieser wenigen Gene-
rale willen, alle Bauern um blosser Scheltungen wil-
len weitläufigeProzcsse haben müßten. Pellegrini
Will die realen Beschimpfungen den Friedensrichtern,
dre personalen aber den Distrìkisgerichten überweisen.
Carrard denkt, die Commission könne nie gewollt
haben, alle Verlamndungen den Friedensrichtern zur
Entscheidung übergeben, weil die Ehre das oberste
Gut ist, uno also der Friedensrichter zum wichtigsten
Richter gemacht würde, welches durchaus nicht statt
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haben darf; er beharret also auf seinem ersten Antrag,
und will nichts hierüber bestimmen, bis wir bestimmte
Sittengerichte haben, welche hierzu beauftragt werden
sollen. Se cretan sieht die Wendung, welche diese

Berathung nimmt, für sehr wichtig an, weil sie eine
Entscheidung über eigene moralische Gefühle abzugeben
scheint. Die Versammlung scheint diesen Gegenstand
der Scheltungen leicht behandeln und beendigen zu
wollen, allein es ist hier um die Ehre zu thun, und
um den Werth, den wir glauben, daß das Volk auf
die Ehre der Bürger lege; hier sollen wir bedenken,
daß wir ein Volk von Ehre vorzustellen haben, und
Saß a so der Bürger das Mittel erhalten muß, daS
vas ihm am liebsten ist, sich ganz sichern zu können,
und hierzu wollte man nur die Friedensgerichte brau-
chen? — Nein! niemals werde ich dieses zugeben,
und wann dieses bestimmt würde, würde ich immer
wieder die Rüknahme eines solch»» Beschlusses begeh«

ren; übrigens stimmt er Carrard bei. Marcacci
steht auch die Ehre als das oberste Gut des Men-
schen an; allein, anderseits will er nicht aus blossen
Scheltungen die sckeuslichsten Prozesse entstehen lassen,
daher fodert er Rükweisung an die Commission, und
will nur die Vergleichung an den Friedensrichter weisen.

CDie Fortsetzung folgt).

Anzeige von Opfern fürs Vaterland, eingesandt
au B. Repräsentant Weber in Luzern, für unsre
Vaterlandsvertheidiger unter den t80vo Man«.

(Fortsetzung.)

(S. Republ. B. ill. St. XI,. S. Z-4.)

Zt. Ich liebe auch mein Vaterland, und gebe nach
meinem Vermögen, H. S. 12. Fr.

Z2. Ein gutgesinnter Bürger achter weder much-
williges Gelächter noch elenden Spott, und fährt fort:
ron einem Bürger a'us dem Distrikt Zug; schikt eine»
Grenadiersäbel.

33. I)ars, et clabltur vokiz: Korherr in Münster,
eine goldene Schaumünze auf die Schiacht von Sempach.

z-i. Zu Beschämung al'e deren, so große Salarie»
beziehen, und noch nichts beigetragen haben: von ei-
nem armen Mann. 12 Fr.

35. Bringt ein jeder nach seinem Vermögen dem
Vaterland sein Opfer dar, so ist dasselbe gerettet; von
einem helv. Bürger. r6 Fr.

Z6. Von einem Bürger von Luzern. s Fr.
37. Der gute Wille bewirkt mehr denn alles Gold,

der freiwillige Pfenning aus ächt patriotischen Händen
gedeihet besser, als der erzwungene Sitdcrling; von
einem helvetischen Bürger. 4 Fr.

zs. Vom Bezirksgericht Zsfingen. «4 Fr.
Z9. Von einem Bürger von Arau. «0 Fr.



40. Joh. Fricdr. Wydkr v»n Arau. 20 Fr.
41. Acchte Söhne des Vaterlands bieten sich brü-

dcrlich die Hände. Gesammelte Beiträge, von denen
Bürgern von Brugg durch Munizipalitätspräsident
Slädli. à Fr. eg S.

42. Ein jeder Arbeiter ist seines îohncâ werth;
Friedr. Huber, Graveur in Basel. 64 Fr.

4?. Ein Bürger von Solothurn. 4 Fr.
44. Eine Bürgerinn von Luzern giebt ein Medail-

lon mit dem Bildniße B. Klaus von der Flue, und
«ine halbe Dukate.

46. Freiheit ist nicht Gcsezlosigkeit, Gleichheit ist:
vorm Gesez gilt kein Ansehen: von einem armen Bür-
gcr von Luzern. s Fr.

46. Von einem Bürger von Arau. so Fr.
4?. Von einem Bürger von Luzern. 24 Fr.
4s. Vereinigt Schweizer Herz und Hand, und

lasit den Feind nicht ein; soll Freiheit uns, soll Va-
tcrland, nicht ewig theuer seyn; von einem Bürger von
Luzern s Dukaten.

49. Von einem Bürger aus Lnzern eine 2ofache
L'nzerncr Dukate. 22s Fr.

so. Aufmunterung zum Kainpf und Siege iur
Freiheit; von einem Bürger aus Münster 4 Ar.

Gebet, so wird euch gegeben; von B. Hecht
Pfarrer in Pfassnau, eine Anweisung auf die Vcrwal-
tungskacimtr. 16 Fr.

62. B. ChirrruiF Dürr von Arm». 32 Fr.
63. C n paar Frauenzimmer aus Arau. 3 2 Fr.
64. Von einem Bnracr ans Buren. is Fr.
66. Von einem Bürger aus Münster noch ein.

mal. s Fr.
66. Von einem Bn gcr von Arau, durch Kegief

Migsstalthalter Feer. e4. Fr

Pt'Svisoriftbe Landeeregierlillsi Bündtetts.
Die provisorische Landesregierung Bündens, ei«!-

gedenk der großen Verdiensie des Bürger Heinrich
Zschokke um das Vaterland; eingedenk der thätigsten
Unterstützung und Hülfe, die er denen zuin Auswan-
dern gezwungenen BünVnel'patviotcn wiederfahreu last

fen; auch bewußt seiner eifrigsten Verwendung für
das Wohl Bündens, und der Unterhaltung der freunde
schastsvolken Gesinnungen des helvetischen Direkte,
riums, bei allen denen Verfolgungen und schmählichen

Behandlungen, weiche die entlassene Landesregierung
bhrch ihre schiefe und falsche Vorzstellungen bei den

Gemeinden erzwungen hat;

erkennt nnd def retirt:
Daß alles dasjenige, was gegen gedachte^ D.

Heinrich Zschokke erkennt, «nd in öffentlichen Zettün-
gen, oder auf solche Weise, und an wen es sonst ge,

WhtN, seyn mag, verkündet hat, gnnsiirt und aufge-

hoben seyn solle; daß der B. Heinrich Zschokke den
Dank der gesammten bündnerifchen Nation sich erwor-
den, und in sein verdienstlich erlangtes Bündnerrecht
wieder eingesezt seyn solle, welches nicht nur ihm
in einem Schreiben angezeigt, sondern auch durch
öffentliche Zeitungen dem gesammten Bündtncrvolke
wissenhaft gemacht werden soll.

Chur, de» s- April 1799.
Für die provis. Landesregierung BündenS,

Otto, Generalsekretär.

Bei dieser Gelegenheit müssen die Herausgeber
des Republikaners, eines sonderbaren Irrthums, in
welchen die Churerzeitung Nro. z (vom 9. ZHr.l
1799) gefallen ist, erwähnen.

Diese Zeitung meint »emlich: „Usteri und Escher
hatten bekanntlich getäuscht von trügerischen Darstel-
lungen des Kriegssaths, den B. Zschokke anfeinden
wollen, als sie die Aktenstücke, die der weiland Kriegs-
rath gegen Zschokke bekannt gemacht hatte, in ihr
Blatt aufnahmen."

Die Herausgeber des Republikaners sind durch
den bündnerifchen Kriegsrakh so wenig getauscht wox-
den, daß sie vielmehr dessen Dekrete gegen den B.
Zschokke als sehr ehrenvoll für den leztern
ansahen — und nachdem sie sich mit dem B. Zschokke
selbst, nicht wenig darüber lustig gemacht hatten, ih-
nen auch in Helvetica durch ihr Blatt Publicität ge-
ben wollten.

Edittaleitati 0 n.

In Folge distriktsgerichtlicher Weisung und mit'
Bewilligung des Bürger Präsidenten Zahler zu Fruti-
gen, laßt Margaretha Wàfler, gebohrne Zürcherin,
ihrem vor einem Jahr in der Feldschlacht auf dem
Dcsscnberg verlohren gegangenen Ehemann, Christian
AZafler von ermcldtem Frutigen, von nun an, eine

peremtorische Zeit von 18 Wochen und u Tagen anbe-

räumen, m» sich an einem der wöchentlichen Gerichts-
ragen, die auf alle Donsiaae jeder Woche eintreffen,
vor gedachtem Disinktsgericht in Frutigen im obern
Landhaus persönlich zu siellen, oder allfallig von
seinem Daseyn sichere Nachricht einzusenden. Erscheint
er an keinem dieser ihme anberaumten Rechtslage und
bleibt unmtdckt, so wird der ermeldisn Witwe Wafler
(wann anders keine begründten Oppositionen eiulan-
gen) in ihrem Begehren, sich anderwärrig verchlic! en

zu können, entsprochen werden. Zu diesem Ende
wird jedermann ersucht, die diese Blätter le^en oder
sehen, und je von dem Verlohrncn etwas wissen oder,

vernehmen würden, demselben solches kand zu thun.
Geben in Frutigen den i. April 1799-

Joh. Zahler,, Eerichtschreider,
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